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Anfrage
über den Millionenverlust des Gemeindeverbandes
für Abfallentsorgung Luzern-Landschaft aufgrund
von Börsenverlusten und die Rolle der Aufsichts-
behörden sowie der Luzerner Kantonalbank als
beratende Bank

eröffnet am 26. Mai 2009

Der Gemeindeverband für Abfallentsorgung Luzern-Landschaft (GALL) ist in den
Verbandsgemeinden zuständig für die Organisation von Sammlung und Transport
sowie Behandlung oder Entsorgung von Abfällen. Das Verbandsgebiet umfasst die
Gemeinden in den Regionen Willisau-Rottal, Unteres Wiggertal, Sursee-Surental
und Seetal, welches zirka 135000 Einwohner umfasst. Der Gemeindeverband finan-
ziert sich ausschliesslich über Gebühren.

Gemäss Informationen aus den Medien sowie auf der Website des GALL weist
die Jahresrechnung 2008 einen Verlust von insgesamt rund 4,3 Millionen Franken
aus. Dieser setzt sich zusammen aus einem Totalverlust von rund 2 Millionen
Franken aufgrund des Konkurses des US-Bankinstituts Lehman Brothers. Weiter
werden rund 2 Millionen Franken als sogenannte «Buchverluste» ausgewiesen. Das
Verbandsvermögen umfasst per 31. Dezember 2008 20,43 Millionen Franken. Der
Gemeindeverband hat innerhalb eines Jahres rund ein Fünftel seines Vermögens
verloren.

Der Regierungsrat wird gebeten, in diesem Zusammenhang folgende Fragen zu be-
antworten:
1. Wurde die Rechnung 2008 des GALL von den Mitgliedergemeinden geneh-

migt?
2. Welche Rolle kommt den Aufsichtsinstanzen (Rechnungskommission, eventuell

externe Revisionsstelle, Regierungsstatthalteramt, Kanton usw.) bei
Gemeindeverbänden zu, und welche Rolle spielten diese im konkreten Fall des
GALL (gab es beispielsweise Bemerkungen usw.)?

3. Welche Rolle kommt der beratenden Bank (LUKB) in dieser Hinsicht zu, und
gibt es Verhandlungen zwischen der LUKB und dem GALL betreffend Scha-
denersatzzahlungen aus dem Totalverlust aus dem Konkurs der Bank Lehman
Brothers?

4. Wie sieht der Kanton seine Rolle als Hauptaktionär der beratenden Bank
(LUKB). Setzt er sich ebenfalls für eine Entschädigungszahlung zugunsten des
GALL ein?



5. Hat der hohe Verlust (ca. 1⁄5 des Verbandsvermögens) für die Finanzierung der
Verbindlichkeiten des GALL Folgen? Ist mit einer Erhöhung der
Abfallgebühren oder mit Sonderbeiträgen der Mitgliedergemeinden zu rech-
nen? Muss allenfalls der Kanton einspringen?

6. Das Gesamtvermögen des GALL betrug per 31. Dezember 2008 20,43 Millionen
Franken. Die Gelder sind gemäss Angaben des GALL zweckgebunden für die
Fertigstellung der Deponie Ufhusen, deren Nachsorge und Neuanlagen. Wie
hohe Rückstellungen sind dafür notwendig?

7. Für Gemeinden und Gemeindeverbände existieren keine Anlagerichtlinien
mehr. Ist der Regierungsrat bereit, die Wiedereinführung von Anlagerichtlinien,
insbesondere für Gemeindeverbände, zu prüfen, welche zwecks Finanzierung
von langfristigen Verbindlichkeiten hohe Vermögen äufnen müssen?
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